
Synopse
zum Entwurf einer Änderung der NÖ Gemeindebeamte

(GBGO-Novelle 2003)

Neben dem Bürgerbegutachtungsverfahren wurden nachstehe

einer Stellungnahme im Rahmen des Begutachtungsverfahren

1. Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst

2. NÖ Landes-Landwirtschaftskammer

3. Wirtschaftskammer für NÖ

4. Kammer für Arbeiter und Angestellte für NÖ

5. Volksanwaltschaft

6. Hauptverband der Sozialversicherungsträger

7. Österreichischen Gemeindebund

8. Österreichischen Städtebund, Landesgruppe NÖ

9. Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP

10. Verband Sozialdemokratischer Gemeindevertreter in NÖ

11. Verband Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertr

12. Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren

13. Landesverband leitender Gemeindebediensteten

14. Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

15. Abteilung Landesamtsdirektion/Verfassungsdienst

16. Abteilung Personalangelegenheiten A

17. Abteilung Finanzen

18. NÖ Gleichbehandlungskommission

Ferner wurde der Entwurf über eine Änderung des NÖ Gemein

Vertragsbedienstetengesetzes 1976 dem NÖ Landtagsklub de

Volkspartei, dem Klub der Sozialdemokratischen Landtagsabg

Niederösterreichs und dem Grünen Klub im NÖ Landtag zur K
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 18.06.2003

zu Ltg.-30/G-3-2003
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Vom Verband NÖ Gemeindevertreter der ÖVP und vom Österreichischen Städtebund,

Landesgruppe NÖ wurde eine Stellungnahme abgegeben.

Die Stellungnahmen sind im Folgenden zusammengefasst

Im Allgemeinen:

Stellungnahme des Verbandes NÖ Gemeindevertreter der ÖVP:
Die vorgesehenen Ansätze entsprechen im Grundsatz den sozialpartnerschaftlich

getroffenen Vereinbarungen auf Bundesebene, weshalb weder inhaltlich noch

nach dem Konsultationsmechanismus Einwand erhoben wird.

Die im Allgemeinen Teil der Erläuterungen unter lit. d der Darstellung der

finanziellen Auswirkungen angegebenen Kosten sind allerdings nicht richtig.

Die laufenden jährlichen Mehrkosten aus der Erhöhung betragen ab 2004

ohne Berücksichtigung zusätzlicher Erhöhungen

Monatsgehälter jährlich             €  244.841

Nebengebühren jährlich       €    50.000

Summe  jährlich  rund          €  285.000.

Die Kosten für die Monate Juli bis Dezember 2003 belaufen sich demnach auf

                                             €  148.500

zuzüglich Einmalzahlung      €  100.000

gesamt                                  €  250.000.

Anmerkung

Die Berechnung des Verbandes ist korrekt; die in den Erläuterungen angeführten

Kosten entsprechen den in der Stellungnahme des Verbandes angeführten Kosten.

Das sich ergebende Missverständnis ist auf einen Formulierungsfehler („mit

laufenden Mehrkosten“ anstelle „mit Mehrkosten im Jahr 2003“) zurückzuführen.
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Im Besonderen:

Zu Art.I Z.1 (§ 5 Abs. 2 lit.a):
Stellungnahme des Österreichsichen Städtebundes, Landesgruppe NÖ:
Hinsichtlich der Aufrechterhaltung der einheitlichen Vorrückungsbeträge wird auf

den redaktionellen Irrtum in der Entlohnungsgruppe 7 und Verwendungsgruppe VII

hingewiesen; beide Gruppen müssten in der endgültigen Fassung in der

Entlohnungsgruppe bzw. Gehaltstufe 1 mit € 1.752,5 beginnen und unter

Berücksichtigung eines Vorrückungsbetrages von € 79,1 die Endstufe

mit € 3.334,5 erreichen.

Anmerkung:

Die Beträge sind auf einen Berechnungsfehler zurückzuführen und werden

korrigiert.

Zu Art.I Z.5 (Anlage B, Punkt 20.):
Stellungnahme der NÖ Gleichbehandlungskommission/Gemeindedienst:
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Anmerkung:

Die Ansicht der NÖ Gleichbehandlungskommission wird geteilt; jedoch ergibt sich

die Regelung der Einmalzahlung aus der Vereinbarung der Sozialpartner im

Bundesdienst, in der festgehalten wurde, dass im Monat Juli 2003 eine einmalige

Abfindung von € 100,- zur Auszahlung kommt, dieser Betrag einem vollen

Beschäftigungsausmaß entspricht und er bei einem verringerten

Beschäftigungsausmaß entsprechend zu aliquotieren ist.


